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Antrag der Finanzkommission* vom 1. Juli 2021

5693 a
Beschluss des Kantonsrates
über die Genehmigung eines jährlichen Beitrags
aus dem Sportfonds an den Zürcher Kantonalverband
für Sport in den Jahren 2022–2025
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 31. März
2021 und der Finanzkommission vom 1. Juli 2021,

beschliesst:

I. Die Gewährung eines jährlichen Beitrags aus dem Sportfonds
von Fr. 5 900 000 (insgesamt Fr. 23 600 000) in den Jahren 2022–2025 an
den Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) für die Unterstützung des
Verbands- und Vereinssports und zur Abgeltung der Aufgaben aus der
Leistungsvereinbarung mit der Sicherheitsdirektion wird genehmigt.

II. Auch für die jährlichen Abgeltungen der Aufgaben des ZKS aus
der Leistungsvereinbarung wird gemäss Vorgabe der Sicherheitsdirek-
tion jeweils eine Abrechnung über die Mittelverwendung im Vorjahr
vorgelegt.

III. Sollte der gewährte Beitrag bis Ende des Rechnungsjahres nicht
aufgebraucht werden, kann der Restbetrag auf Antrag des ZKS durch
die Sicherheitsdirektion auf das Folgejahr übertragen werden.

Minderheitsantrag Selma L’Orange Seigo:

Ziffer III. streichen.

* Die Finanzkommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Tobias Langen-
egger, Zürich (Präsident); Ronald Alder, Ottenbach; Selma L’Orange Seigo, Zürich;
André Müller, Uitikon; Hannah Pfalzgraf, Mettmenstetten; Elisabeth Pflugshaupt,
Gossau; Romaine Rogenmoser, Bülach; Christian Schucan, Uetikon a.S.; Jürg
Sulser, Otelfingen; Cyrill von Planta, Zürich; Farid Zeroual, Adliswil; Sekretär:
Michael Weber.
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IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 1. Juli 2021

Im Namen der Finanzkommission
Der Präsident: Der Sekretär:
Tobias Langenegger Michael Weber


